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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

67. Jg." Nr. 39

A. hétte sich, wenn die Bauleitung sich nicht dreinreden lasse,
an die kantonale Baupolizei wenden miissen.

Der Architekt X. der mit seinem Kollegen Y. von
der Arbeitsgemeinschaft dreier Architekten zusammen die
Bauleitung innehatte, wurde wegen fahrlissiger Korperver-

. letzung und Verletzung der Regeln der Baukunde zu einer
bedingten Geféngnisstrafe von zehn Tagen Gefingnis und zu
einer Busse von 1200 Fr. verurteilt. Er trug anfangs allein,
spiter zusammen mit Y. die Verantwortung filir die Bau-
leitung. X. war vor allem verantwortlich fiir die absolut ver-
nunftwidrige Betonierung der Decken, sowie filir das ver-
héngnisvolle Abweichen von den Pldnen bei der Ausfithrung
der Kaminwechsel (er war durch den Ingenieur der das Dek-
kenmaterial liefernden Firma auf die falsche Bauweise in einem
Schreiben aufmerksam gemacht worden). Da X. iiber allzu-
viele Bauten die Bauleitung ausiibte, was vom Staatsanwalt
als «Rafferei» bezeichnet wurde, war X. wie auch Y. recht
selten auf der Baustelle. Meistens besorgte ein Lehrling die
Bauaufsicht!

Dem Architekten Y. der mit einer Busse von 1500
Franken bestraft wurde, machte das Gericht &dhnliche Vor-
wiirfe wie seinem Kollegen X. In der kritischen Zeit, als der
Einsturz erfolgte und der Kollege mit andern Bauten beschéf-
tigt war, hatte hauptséchlich Y. die Bauleitung inne. Es stand
offenbar fiir Y. die wirtschaftliche Ueberwachung des Baues
und das Antreiben der Unternehmer zu beschleunigter Arbeit
im Vordergrund, wihrend die Kontrolle in fachlicher Bezie-
hung auf ganz krasse Art vernachlédssigt wurde.

Ebenfalls wegen fahrldssiger Korperverletzung und Ver-
letzung der Regeln der Baukunde wurde ein Vorarbeiter
mit einer Busse von 100 Fr. bestraft. (Dabei muss noch be-
merkt werden, dass sich die Hohe der Bussen nicht allein nach
dem Verschulden, sondern auch nach den personlichen Verh&lt-
nissen der Verurteilten richtet.) Der Vorarbeiter gab zu,
eigenméchtig eine zu geringe Zementdosierung angeordnet zu
haben. Auf die librigen Vorwiirfe antwortete er, vor allem nach
den Weisungen des Baumeisters gehandelt zu haben.

Es ist ausser Zweifel, dass das Ungliick nicht passiert
wére, wenn die Bauarbeiten durch die kantonale Baupolizei
besser iiberwacht worden wiren. Es stellte sich ndmlich her-
aus, dass der Baupolizeibeamte, der fiir den Rayon
Birsfelden verantwortlich war, und der zu einer Busse von
300 F'r. verurteilt wurde, den Bauplatz nur einmal richtig be-
suchte: bei der Schnurgeriistabnahme! Er nahm keinen Ein-
blick in die spiter ausgearbeiteten Detailpldne, die bei der
Eingabe des Baugesuches noch nicht vorlagen, weil man ange-
sichts der Wohnungsnot es mit 1:100-Pl&nen bewenden liess.
Der angeschuldigte Baupolizeibeamte wurde vor allem da-
durch entlastet, dass er mit Arbeit stark iiberlastet war. Er
wurde — wie auch die weitern Verurteilten — nur der Ver-
letzung der Regeln der Baukunde und nicht noch der fahr-
lassigen Korperverletzung schuldig erkidrt.

Der sechste Angeklagte, Baumeister B. war an dem
eingestiirzten Bau nicht direkt beteiligt. Es wurde bloss fest-
gestellt, dass er in den drei nebenanliegenden gleichen Hiu-
sern unter derselben Bauleitung ebenfalls nicht sachgemdiss
vorging. Er erhielt lediglich eine Busse von 50 Franken.

Der letzte Angeklagte schliesslich, der Bauingenieur
der die Stahltonbretter liefernden Firma, wurde freigesprochen.
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Bild 4. Deckenwechsel, Grundriss und
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Bild 5 (rechts). Decke fertig, aber Wechsel
und Rippenenden nicht betoniert, im Haus
Birseckstrasse 35

Er hatte als Ingenieur und Geschéftsleiter dieser Firma durch
Werkvertrag mit der Bauleitung die Pflicht zur Lieferung der
Stahlton-Hourdis-Decken einschliesslich der statischen Be-
rechnungen und einer Anweisung zur Verlegung. Der Vertrag
enthielt eine Klausel, die Firma {ibernehme die Garantie fiir
die Tragféhigkeit der Decken. Der Staatsanwalt wollte nun
in seiner Anklage diese Garantieverpflichtung derart ausge-
legt wissen, als darin auch eine Pflicht zu Kontrolle der Ver-
legungsarbeiten der Decken enthalten sei. Wenn die Firma
die Tragfdhigkeit garantiere, dann miisse sie sich auch davon
iiberzeugen, dass die Decken nach ihren Anordnungen ausge-
fithrt werden. Diese Kontrollpflicht gebe der angeklagte In-
genieur indirekt auch zu, indem er zweimal den Bauplatz auf-
suchte und die Verlegung der Decken verfolgte. Dabei fielen
ihm verschiedene der in der Bauweise vorgekommenen kras-
sen Fehler auf, und er wandte sich deshalb mit einem Schrei-
ben an die Bauleitung, es mdchte fiir Abhilfe gesorgt werden.
Das Gericht konnte der Argumentation des Staatsanwaltes
nicht folgen: da, im Vertrag nicht ausdriicklich eine Kontroll-
pflicht durch die Firma genannt wurde — fiir die Kontrolle
bezahlte, nebenbei gesagt, die Genossenschaft der Bauleitung
einen Betrag von 5000 Fr., obwohl nie eine solche erfolgte! —,
konnte dem Ingenieur kein Verschulden an dem Zusammen-
sturz nachgewiesen werden. Immerhin, sagte der Gerichts-
prasident in der Urteilsbegriindung, hitte der Ingenieur fir
eine klarere Formulierung des Vertrages besorgt sein sollen,
weshalb er auch mit einem, wenn auch geringen Teil der Ge-
richtskosten belastet wurde.

Zur Gestaltung eines Verwaltungsgebaudes
in Basel DK 725.13(494.23)

Mit Interesse sah ich in der Bauzeitung vom 13. August
(Nr. 33, S. 450*) das dort verdffentlichte «raumanalytische
Vergleichsprojekt», das Architekt Navinsek in Ljubljana,
angeregt durch die Publikation meines Projekts fiir das Ver-
waltungsgebdude der Baloise in Basel, ausgearbeitet hatte.
Ausschliesslich in der Absicht, diese vergleichende analytische
Studie in eine etwas genauere Relation zu setzen und damit
zu einer wirklichen, fachlichen Kldrung des an sich interes-
santen Problems beizutragen, erlaube ich mir folgende Bemer-
kungen zu machen.

Mein Projekt war unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen des Wettbewerbs entstanden. Es galt, das Pro-
gramm und die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen einzu-
halten. Das Projekt Navinsek ist ein typisches Schul- oder
Idealprojekt. Vergleiche mit einem konkreten Projekt miissen
deshalb mit grosser Vorsicht angestellt werden. Beim Wett-
bewerb hétte dieses Projekt ndmlich ausscheiden miissen,
und auch fiir die Ausfithrung wéiren ihm uniiberwindliche
Schranken, die in Baugesetz und Zonenplan begriindet liegen,
erwachsen.

Die stddtebauliche Schwierigkeit besteht, namentlich fiir
einen Blockbau, den sowohl Navinsek wie ich selbst vorge-
schlagen haben, darin, dass die Front am Aeschengraben nur
31,70 m lang ist. Um einen achtstdockigen Bau errichten zu
konnen, musste von der 0Ostlichen Querstrasse (Parkweg)
mindestens 5,00 m Abstand genommen werden. Dadurch kam
man in gefédhrliche
N&he der westlichen
Liegenschaftsgrenzen.
Bei dem von mir ge-
wéhlten, schmalen Bau-
block, erreichte ichnoch
einen Abstand von 10,30
m, der fiir ein 24 m
hohes Gebdude gerade
noch angéngig schien.
Beim zentralen Typ
Navinsek entsteht eine
Frontldnge von 24,60 m,
wodurch der Abstand
zur Baulinie der Nach-
barliegenschaft nur
mehr 2,10 m betrédgt!
Es ist klar, dass das
zur Zonen-Umlegung
notwendige . Einver-
stdndnis des Nachbarn
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unter solchen Umstdnden nie erhéiltlich
gewesen wire. Mit dieser Unmoglichkeit
aber steht und félit die Brauchbarkeit
der, theoretisch gewiss interessanten,
Idee einer konzentrierten Anlage.

Das Projekt Navinsek iibersieht fer-
ner, dass in meinem Projekt auch der
erste Stock geméss Programm zur Ver-
mietung vorgesehen ist, was natiirlich
einen gesonderten Eingang, der nicht zu
versteckt liegen durfte, und ein eigenes
Treppenhaus erforderlich machte.

Dass eine konzentrierte Anlage wirt-
schaftlich ist, bleibt unbestritten. Auch
beim Wohnhaus ist der wiirfelférmige
Grundriss von besonderer Wirtschaftlich-
keit. Aber auch die Wirtschaftlichkeit ist
nur ein Faktor, der nicht allein z&hlt!
Dass unter den gegebenen Umstdnden
auch mein Projekt okonomisch ist, hat
das Preisgericht noch besonders hervor-
gehoben!

Die Frage der Unterbringung des Ess-
raums auf dem Dach hat mit der Wirt-
schaftlichkeit wohl nichts zu tun; dieser
Gedanke ist so oder so diskutabel und
hat seine Vor- und seine Nachteile. Eine
Variante mit einer dhnlichen Disposition
habe ich selber erst unmittelbar vor dem
Reinzeichnen des Wettbewerbprojektes,
zu Gunsten der Anordnung des Essaales
im Garten, verlassen.

Personlich scheint mir, dass die Perspektive von Arch.
Navinsek architektonisch ein nicht gerade erfreuliches Bild
zeigt: Der Bau will mir zu mockig vorkommen, man méochte
einen schlanken und hohen haben: wenn schon, denn schon!
Aber dies nur nebenbei bemerkt.

Die Innenperspektiven — sie haben mit dem zur Diskus-
sion gestellten Problem {iibrigens nichts zu tun — tduschen
tiber die wirklichen Gréssen doch allzusehr hinweg.

Hermann Baur, Arch.

Modellversuche zur Bemessung von

Baukonstruktionen
Von Dipl. Ing. E. SCHMIDT, Ziirich

DX 624.00157

Unter der Leitung von Prof. Dr. M. Ro§ wurden Messun-
gen und Beobachtungen an ausgefithrten Bauwerken beson-
ders gepflegt und die Ergebnisse diesér Arbeiten in ver-
schiedenen Publikationen niedergelegt [1]*). Die kiinftige
Aufgabe wird sein, diejenigen Probleme zu bearbeiten, die
bis heute — abgesehen von einigen Ansétzen — noch unge-
16st blieben, ndmlich:

1. Langfristige Beobachtungen an Bauwerken im Be-
trieb: Untersuchung der Einfliisse des Bauvorgangs, der
stdndigen Lasten, der Alterung und Ermiidung des Materials
der Witterung, der Nutzlasten; Verhalten der Fundamente
systematische Untersuchungen dieser Art wurden bisher nur
sehr wenige durchgefiihrt. Daher beruhen auch
die Angaben der Baunormen aller Lé&nder
(etwa iliber das Schwindmass des Betons oder
iiber die Bewertung der Einfliisse wechseln-
der Temperatur auf die Tragkonstruktionen)
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Bilder 2. Krimmungsmesser von 40 mm Messlidnge
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gesammelten Erfahrungen.
2. Schaffung wvon Entwurfsgrundlagen

fiir solche Konstruktionen, die beim heutigen
Stand der Baustatik der Berechnung prak-

tisch noch unzugénglich sind. Die «<EMPA-
Berechnungsregeln fiir Pilzdecken» sind das
Ergebnis einer abgeschlossenen, umfassenden
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Untersuchung auf diesem Gebiet. Andere
gollten unternommen werden; als wertvolles
Hilfsmittel werden dabei neben Belastungs-
versuchen an Bauwerken Messungen an Mo-
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#*) Die Zahlen in eckigen Klammern beziehen
sich auf das Literaturverzeichnis am Schluss des
Aufsatzes. &

SR
Biegemomente:

M

8EI
Sl % M:;’y_az‘es

8EI M=S‘£l

6EI
Mg alw

Mz-M. Ms-M,
. _Mg-My
U /b




	Zur Gestaltung eines Verwaltungsgebäudes in Basel

